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Vorwort 5. Auflage

Nachdem die 4. Auflage sehr gut aufgenommen wurde, war es infolge zahlreicher
gesetzlicher Änderungen Zeit, das Kompendium gründlich zu überarbeiten und auf
den aktuellen Stand zu bringen. Das Ziel der 5. Auflage ist weiterhin, Lernende dabei
zu unterstützen, sich möglichst effektiv auf schriftliche Leistungsnachweise vorzube-
reiten. Sachverhalte aus typischen klausurrelevanten Bereichen des SGB II, SGB XII
und des damit verbundenen Verfahrensrechts, ausführliche Lösungsvorschläge und
Hinweise zur Methodik der Klausurbearbeitung sollen das für eine erfolgreiche Klau-
surbearbeitung notwendige Wissen nicht nur bestätigen und festigen, sondern auch
vertiefen.

 

Prof. Dr. jur. Carsten Wendtland ist als Autor hinzugekommen und verantwortet von
nun an den sozialhilferechtlichen Teil des Kompendiums.

 

Um zu gewährleisten, dass die Leser des Kompendiums aus diesem möglichst lang-
fristig Nutzen ziehen können, haben sich die Autoren dazu entschieden, bei den Lö-
sungsvorschlägen die befristeten Übergangsregelungen aus Anlass der COVID-19-
Pandemie unbeachtet zu lassen.

 

Wiesbaden/Rodgau Prof. Dr. jur. Jens Löcher
 Prof. Dr. jur. Carsten Wendtland
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Ansprüche auf Leistungen

Einführung

Art. 20 Abs. 1 GG beauftragt den Gesetzgeber dazu, den aus Art. 1 Abs. 1 GG resul-
tierenden Anspruch des Einzelnen auf Gewährleistung eines menschenwürdigen
Existenzminimums sicherzustellen. Das menschenwürdige Existenzminimum er-
streckt sich auf die unbedingt erforderlichen Mittel zur Sicherung der physischen
Existenz und der Sicherung eines Mindestmaßes an Teilhabe am gesellschaftlichen,
kulturellen und politischen Leben.1 Der Anspruch auf Gewährleistung dessen, was
zu einem Leben, das der Würde des Menschen entspricht, ist nicht nur Grundrecht,
sondern auch Menschenrecht. Es ist deshalb dem Grunde nach unverfügbar und
steht grundsätzlich jedermann zu, der sich in der Bundesrepublik Deutschland auf-
hält.

Der Gesetzgeber erfüllt diesen Anspruch insbesondere durch Fürsorgeleistungen,
worunter in einem engeren Sinne Leistungen nach dem Zweiten und Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII) sowie nach dem Bundesversorgungsgesetz
(BVG)2 und in einem weiterem Sinne auch Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) gehören – auch wenn jene in erster Linie ausländerrechtliche
Funktionen erfüllen. Innerhalb dieser Gesetze dienen Leistungen zum Lebensun-
terhalt dazu, ihren Empfängern die notwendigen Mittel zu verschaffen, damit sie ins-
besondere in Bezug auf Unterkunft, Ernährung, Kleidung, Körperpflege und persönli-
che Bedürfnisse des täglichen Lebens ein menschenwürdiges Leben führen können.

Hierbei stellt, vereinfachend betrachtet, das SGB II das Leistungsrecht für Erwerbs-
fähige und mit ihnen zusammenlebende Angehörige dar, das AsylbLG sichert den
Lebensunterhalt von Asylbewerbern und anderen Ausländern, die über kein gesi-
chertes Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik verfügen; die §§ 19, 41 ff. SGB XII
richten sich an ältere sowie an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen und
deren mit ihnen zusammenlebende Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.
Daneben finden sich Sonderregelungen im Bundesversorgungsgesetz (§§ 25 ff.
BVG) z.B. für Personen, deren Notlage in einem Zusammenhang mit militärischen
oder militärähnlichen Dienstverrichtungen, Kriegseinwirkung oder Kriegsgefangen-
schaft steht. Als unterstes Netz innerhalb des Fürsorgerechts, das diejenigen auf-
fängt, deren Lebensunterhalt nicht durch eines der anderen Fürsorgesysteme sicher-
gestellt wird, fungiert die Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 19 Abs. 1, 27 ff.
SGB XII.

Die unterschiedlichen Leistungssysteme fußen zum Teil auf denselben Strukturprin-
zipien. So verfolgen sie beispielsweise das Ziel, den Leistungsempfängern ein men-
schenwürdiges Leben zu ermöglichen, außerdem begründen sie individuelle, ein-
klagbare Leistungsansprüche. Dass Antragsteller vorhandenes Einkommen und Ver-
mögen zu verbrauchen und vorrangige Leistungsquellen auszuschöpfen haben
(Nachrangprinzip), bevor Leistungen erbracht werden, gehört ebenso zu den Ge-
meinsamkeiten. Daneben finden sich jedoch gravierende Unterschiede insbesondere
in Bezug auf den Umfang der einzusetzenden Eigenmittel, die Methode der Leis-

A.

I.

1 Zuletzt BVerfG 05.11.2019, 1 BvL 7/16, Rn. 118 ff.
2 Ab 1.1.2024 enthalten §§ 21 f. SGB XIV Fürsorgeleistungen, die bislang im BVG geregelt sind.
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